E N E R G I E
Industrieemissionen

Zusammenfassung und Weiterentwicklung von 7 bestehenden Richtlinien – Stärkere Harmonisierung der Umweltanforderungen für umweltrelevante Betriebsanlagen – Nationale Umsetzung bis Anfang 2013

Im Amtsblatt der EU wurde am 17.12.2010, und fast genau drei Jahre nach der Vorlage des Kommissionsvorschlages, die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen kundgemacht. Diese Richtlinie fasst
die bestehende IPPC-RL,
die Abfallverbrennungsrichtlinie,
die Lösungsmittelrichtlinie für Anlagen,
die Großfeuerungsanlagenrichtlinie sowie
drei ältere Richtlinien zur Titandioxid-Produktion zusammen.
Darüber hinaus gibt es aber auch eine Reihe inhaltlicher Weiterentwicklungen, wie vor allem:

· Erweiterung der „IPPC-Tätigkeiten“, etwa Vergasungstätigkeiten für alle Brennstoffe, die Herstellung von Spannplatten sowie für bestimmte Abfallbehandlungstätigkeiten ab einer gewissen Produktionskapazität

· Betonung der Anwendung des Standes der Technik gemäß den auf EU-Ebene erarbeiteten Referenzdokumenten im Regelfall; Öffentliche Begründungspflicht für Ausnahmen; Anfechtungsmöglichkeit bei Abweichungen für NGOs; Klarerer Auftrag an die Kommission für einzelne Tätigkeiten EU-weite Mindestanforderungen vorzuschlagen

· Klarere Regelungen für den „Sevilla-Prozess“: Die „Governance“ des Informationsaustausches zwischen Mitgliedstaaten, Wirtschaft, NGOs und Kommission zur Erstellung der Referenzdokumente wird nun eindeutiger geregelt. Daraus erwartet man sich vor allem klarere Vorgaben für die behördlichen Genehmigungs- und Anpassungsverfahren.

· Stärkung der Überwachung der Einhaltung von Auflagen von IPPC-Anlagen: Inspektionspflicht für Mitgliedstaaten jedenfalls alle drei Jahre, Steigerung der Berichtspflichten für Anlagenbetreiber, fixer Zeitrahmen für Überprüfung und Anpassung der Genehmigung nach Verabschiedung eines neuen Referenzdokuments

· Vereinheitlichung der Boden- und Grundwasserschutzregelungen: Es gilt nun für IPPC-Anlagen, dass bei Einstellung der Tätigkeit der Zustand bei Tätigkeitsaufnahme oder bei bestehenden Anlagen ab einem Stichtag jedenfalls der „Ausgangszustand“ wiederherzustellen ist. Darüber hinaus müssen im Regelfall Boden- und Grundwasser wiederkehrend innerhalb konkreter Maximalfristen überwacht werden.

· Anpassung der bestehenden Mindeststandards an den Stand der Technik: Für Großfeuerungsanlagen und bestimmte Abfallverbrennungstätigen werden die Mindeststandards verschärft. Für Erstere gibt es allerdings lange Übergangsfristen.

· Einführung gewisser Flexibilisierungen bei der Genehmigungserteilung: Beispielsweise
eine Genehmigung für den gemeinsamen Betrieb einer IPPC-Anlage bzw. eine Genehmigung für mehrere Anlagenstandorte.

Mit diesen Maßnahmen erhofft sich die Europäische Kommission neben einer Bürokratie-Reduktion im Ausmaß von jedenfalls 32 Mio. Euro Beiträge zur Erreichung der Ziele der Thematischen Strategie Luftreinhaltung („Clean Air for Europe – CAFE“), der Thematischen Strategie Bodenschutz sowie der Thematischen Strategie Abfall.


Vorteile für die österreichische Wirtschaft bestehen nun vor allem darin, dass sich der EU-Rechtsrahmen an das hohe, hier vorhandene Schutzniveau annähert. Der Wermutstropfen ist der dennoch gegebene Anstieg an Bürokratie in Österreich, da hier eine Reihe der zur zuvor erwähnten EU-weiten Zahl führende Reduktionsmaßnahmen (z.B. die Konzentration von Genehmigungs- und Anpassungsverfahren) bereits ausgereizt sind.


Die Richtlinie trat am 6.1.2011 in Kraft. Für bestehende und neu aufgenommene IPPC-Anlagen gibt es gestufte Übergangsfristen von bis zu 4 ½ Jahren. Die österreichische Rechtslage ist innerhalb von zwei Jahren anzupassen bzw. ab dann bei Neugenehmigungen anzuwenden, die entsprechenden Diskussionen sind gerade angelaufen. Die WKÖ wird sich unter Berufung auf das Regierungsprogramm für einen von Unternehmen und Verwaltung einfach zu handhabenden Ansatz unter Minimierung der Bürokratie einsetzen und wesentliche Fragestellungen bei Bedarf in Arbeitsgruppen  zu diskutieren.


Die WKÖ hat angeregt, die Anpassung möglichst in einem Legistikpaket vorzunehmen, um so effektiv auch die Diskussion zu konzentrieren und mögliche Inkonsistenzen bestmöglich zu vermeiden. Dieser Vorschlag wurde allgemein positiv aufgenommen. Lebens- und Wirtschaftsministerium werden daher nun in Gespräche eintreten, ob und wie dies organisiert werden könnte.


